25. Internationale Konferenz  Für Datenschutz 

und Datenschutzbeauftragte

Sydney, 12. September 2003
Vorschlag für eine Entschließung über die Verbesserung der Bekanntmachung von Praktiken zum Datenschutz.

Antragsteller: Datenschutzbeauftrager, Australien

Unterstützt von:
· Landesbeauftragter für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht , Brandenberg, Germany; 

· Datenschutzkommission (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), Frankreich
· Datenschutzbehörde (Urad Pro Ochranu Osobnich Udaju), Tschechische Republik
· Griechische Datenschutzbehörde (Αρχη Προστασιασ Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα), Griechenland
· Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz , Schleswig-Holtstein, Deutschland

· Staatliche Dateninspektionsbehörde (Valstybine Duomenu Apsaugos Inspekcija), Republik Litauen

· Datenschutzkommission (College bescherming persoonsgegevens), Niederlande

Entschließung:

Die 25.Internationale Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre beschließt folgendes:

1. Die Konferenz fordert Organisationen sowohl im öffentlichen als auch privaten Sektor auf, ihr Augenmerk auf folgende Notwendigkeiten zu richten:

· Deutliche Verbesserung der Bekanntmachung, wie persönliche Daten von der jeweiligen Organisation behandelt werden.

· Globale Standardisierung bezüglich der Art und Weise, wie diese Informationen bekannt gemacht werden.

Und dadurch

· das individuelle Verständnis und Bewusstsein für die eigenen Rechte und die Möglichkeiten, die sich daraus für den Einzelnen ergeben, zu verbessern; sowie

· einen Anreiz durch dieses gesteigerte Bewusstsein für Organisationen zu schaffen, die eigenen Methoden zur Behandlung von persönlichen Daten zu verbessern und noch transparenter zu gestalten.

2. Die Internationale Konferenz befürwortet die folgenden Maßnahmen, um die oben beschriebenen Ziele zu erreichen:

· Die Entwicklung und Verwendung eines zusammenfassenden   Standardformates für eine Übersicht über Informationen zum Datenschutz, welches von Organisationen weltweit verwendet werden kann. Dieses Standardformat sollte folgende Informationen beinhalten:

· jene Informationen, die für die einzelne Person am wichtigsten sind; und

· jene Informationen, an denen die Mehrzahl der betroffenen Personen interessiert sein könnte; sowie

· den Gebrauch von einfacher, klarer und direkter Sprache;

· den Gebrauch der Sprache, die auf der Website oder dem Formular verwendet wird, um die jeweiligen Informationen zu erheben;

· die Beschränkung des Formats auf eine begrenzte Anzahl von Elementen, die in Übereinstimmung mit dem oben Gesagten, die wichtigsten Grundsätze zum Datenschutz beinhalten:

· Wer sammelt die persönlichen Informationen und wie ist dieser Jemand zu erreichen (mindestens der offizielle Name und die postale Anschrift der Organisation);

· Welche persönlichen Informationen diese Organisation erhebt und wie dies geschieht;

· Warum diese Daten erhoben werden und welchem Zweck dies dient;

· Ob diese Informationen Dritten zugänglich gemacht werden und wenn, ja, wem (Name und Tätigkeit des Dritten) und zu welchem Zweck;

· Die Möglichkeiten, die der einzelnen Person durch Datenschutzbestimmungen gewährt werden und wie diese einfach anzuwenden sind. Dies betrifft insbesondere Informationen, die unbeteiligten Dritten zu legalen Zwecken zugänglich gemacht werden und die vom Verbraucher offen gelegt werden müssen, um die jeweiligen   Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können;

· Eine Zusammenfassung der individuellen Rechte auf Einsicht, Korrektur, Zurückhaltung sowie Löschung von persönlichen Daten;

· Welche unabhängige Aufsichtsbehörde Individuen kontaktieren können, wenn sie der Ansicht sind, dass ihre Rechte verletzt wurden;

· Geeignete Maßnahmen, die das Auffinden von zusätzlichen Information wie den folgenden einfacher machen:

· Alle Informationen, die Organisationen von Rechts wegen machen müssen, z.B. Rechte auf Einsicht, Korrektur, Zurückhaltung sowie Löschung von persönlichen Daten, und wie lange diese Daten gespeichert werden dürfen; und

· eine komplette Erklärung der in der gekürzten Übersicht enthaltenen Informationen; und

· die kompletten Datenschutzerklärungen der jeweiligen Organisation im Bezug auf Behandlung und Verwertung von Daten.

3. Die Konferenz ist sich darüber einig, dass ein solch standardisiertes und zusammenfassendes Format nur in Übereinstimmung mit allen entsprechenden nationalen Gesetzen und wo nötig, mit allen Anzeigen, die eine Organisation einem Individuum gegenüber verpflichtet ist zu machen, sinnvoll ist.

4. Die Konferenz ist sich der Tatsache bewusst, dass der Zeitpunkt bei der Darbietung von Informationen zum Umgang und Schutz von Daten eine wichtige Rolle spielt. So wäre es z.B. besonders hilfreich, wenn diese Informationen automatisch zu dem Zeitpunkt präsentiert werden, an dem die Person wählen kann, welche Informationen sie (an Dritte) weitergeben will und welche nicht. In anderen Fällen kann es ausreichend sein, zusätzliche Informationen über Verweise auf die entsprechenden Links bereitzustellen. Die Konferenz erkennt die wichtige Arbeit der EU-Art. 29 Datenschutz-Arbeitsgruppe an, die diese zum Thema „‚Automatische Präsentation von Informationen zum Datenschutz“ in Empfehlung 2/2001 Empfehlung zu einigen Mindestanforderungen für die Online-Erhebung personenbezogener Daten in der Europäischen Union geleistet hat.

5. Die Konferenz ist der Ansicht, dass der Zeitpunkt für die Darbietung der zusammengefassten Version (mit Bezügen zum On- und Offline-Bereich) ein angemessenes zukünftiges Betätigungsfeld für Datenschutzbeauftragte ist. 

6. Die Konferenz ist sich auch der Tatsache bewusst, dass es in diesem Bereich andere Aktivitäten gibt, so z.B. die Entwicklung von Computersprachen, welche in der Lage sind, Datenschutzrichtlinien zu beschreiben. Sie ermutigt zur weiteren Entwicklung von Wegen, diese  Richtlinien in das standardisierte und zusammenfassende Format zu übersetzen. 

7. Die Konferenz sieht diese Aktivitäten als erste Schritte in Richtung einer Verbesserung der Art und Weise an, in der Organisationen mit persönlichen Daten umgehen und sie verarbeiten. Die Konferenz ist sich dem Vorhandensein diverser Initiativen in diesem Bereich bewusst und ermutigt zu derartigen Initiativen, die die Kommunikation zwischen Organisationen und Individuen verbessern. Die Konferenz ist bereit, mit Organisationen und Interessengruppen, die sich in diesem Bereich betätigen, zusammenzuarbeiten und weitergehende Schritte in dieser Richtung auf zukünftigen Konferenzen zu unternehmen.

